
Willkommen liebe Gäste! 
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund setzen wir die 
coronabedingten Hygiene- und Infektionsschutzregeln mit Sorgfalt und Bedacht um (Corona-
schutzverordnung – CoronaSchVO). Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltens-
regeln ein. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme!

1,5 m

Worauf es jetzt beim Besuch
der Gastronomie ankommt: 

Das tun wir 
für Sie:  

Mund-Nase-Schutz 
tragen (beim Betreten 

der Lokalität und 
Verlassen des Tisches 
(WC, Rauchen, etc.)).

Namentliche Registrierung 
der Gäste.

Mindestabstand 1,5m ein-
halten (auch zwischen 
Tischen und Stühlen). 

Kontaktbeschränkungen 
beachten (CoronaSchVO).

Nies- und Hustenetikette 
beachten.

Hände waschen 
und desinfizieren.

Kein Zutritt mit 
Krankheitssymptomen.

• Mindestabstände zwischen Tischen und Stühlen und sonstigen Gängen
• Raumskizze erstellen
• Tische zuweisen und Gäste dokumentieren
• gültige Kontaktbeschränkung beachten
• Reinigung der Tische, Stühle und Kontaktflächen nach jedem Gast
• regelmäßige Lüftung der Räume
• Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher bereitstellen
• Mund-Nase-Schutz für das Personal, etc.
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